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In der letzten Zeit ist es zumindest in einigen Gemeinden unserer Kirche zu einer Verunsicherung gekommen, wer und wann das Amen im Rahmen des Gottesdienstes zu sagen hat. Das gilt nicht für das Kollektengebet, das bei uns gesungen wird und wo die Gemeinde selbstverständlich mit Amen antwortet, es gilt auch nicht für das Amen nach der Predigt, das der Pfarrer spricht und nicht nach dem aaronitischen Segen, das die Gemeinde singt, wohl aber beim Kanzelgruß vor der Predigt und dem Segenswunsch nach derselben. In einigen Gemeinden haben die Pfarrer die Gemeindeglieder so erzogen, daß sie das Amen zu sagen haben, in anderen ist dies nicht der Fall, aber einige Gemeindeglieder wissen um die Problematik und würden gerne so handeln, wie es richtig ist.

   Unsere Agende hilft in dieser Hinsicht nicht weiter. Dort ist  bloß vermerkt: "Auf das Kollektengebet antwortet die Gemeinde mit 'Amen'. Nach urchristlichem Brauch (1Kor 14,16; Offb. 5,14) übernimmt sie damit das ihr vorgesprochene Wort und anerkennt es als in ihrem Namen gesprochen und für sie verbindliches Wort."
  Ob die Gemeinde auch auf einen Segenswunsch mit "Amen" zu antworten hat, oder ob auch der Pfarrer diesen mit einem bekräftigenden Amen abschließen kann, wird hier nicht vermerkt. Das bedeutet, daß die Aussage, das Amen sollte eigentlich der Gemeinde gehört und vom Pfarrer möglichst vermieden werden, von anderer Seite kommt. Hier geht man vermutlich von der Einsicht aus, daß "Amen"  eine Bekräftigungsformel ist, die nicht vom Hauptredner, sondern vom Adressaten gesprochen werden soll.
  Wie immer, wenn es um Fragen der Kirche geht, die Unsicherheit verbreiten, ist es gut, danach zu fragen, wie die Bibel und im besonderen das NT die Sache sieht und löst. Das soll im Folgenden in einer kurzen Übersicht geschehen.  

Der alttestamentlichen Befund

a) Dt 27,16-26 begegnet  das  Amen als Abschluß von Fluchformeln. Die Gemeinde wird aufgefordert, diese mit Amen- "so ist es" oder "so sei es" zu bekräftigen und damit ins geistliche Recht zu setzen. Wer Amen sagt, zieht den ausgesprochenen Fluch auf  sich, wenn er entsprechend verkehrt handelt. Dieser Gebrauch von Amen ist auch Nu 5,13.22 und Jer 28,6 belegt.

b) Auch als Abschluß eines Lobpreises kann die Gemeinde zum Aussprechen  des Amen aufgerufen werden. Das ist 1Chron 16,36 belegt und Neh 8,6 mit seinem  doppelten Amen vorausgesetzt. 

c) Diese Art verselbständigt sich, sodaß auch der Beter selbst an die Doxologie, den Lobpreis das Amen anschließen kann (Tob 8,6). 

d) Solche Doxologien finden sich bei den Abschlüssen der einzelnen Bücher des Psalters und dementsprechend wird ihnen das Amen angefügt (Ps 41,14; 72,19; 89,53, vgl. 106,48 wo Amen von Halleluja gefolgt wird). Wieweit daran gedacht  ist, daß dieses Amen vom Vorsprecher gesagt ist, damit die Gemeinde darin anschließend einstimmt, ist nicht erkennbar, aber auch schwer wahrscheinlich zu machen, weil es sich hier bereits um Buchabschlüsse handelt. Bemerkenswert bleibt für die Nachgeschichte, daß Bücher mit Amen abgeschlossen werden können. 

Die Sicht des Neuen Testaments

1) Im Neuen Testament sind die Dinge etwas anders nuanciert:

a) Eine Antwort der Gemeinde auf einen ausgesprochen Fluch gibt es für Christen nicht mehr, weil es den Fluch nicht gibt.

b) Dafür gibt es wie 1Chr 16,36 die Anwort der Gemeinde auf das Lobgebet  (1Kor 14,16 /eu)xaristi/a/ und Offb 5,14).

c) Ebenso nimmt die neutestamentliche  Gemeinde die Verheißungen Gottes mit Ja und Amen an (2Kor 1,20; Offb 1,7), oder wünscht die Erfüllung der mit Ja bekräftigten Zusage mit einem mit Amen beginnenden Satz. Hier liegt  wahrscheinlich bereits fest liturgischer Ritus vor.

d) Der letzte Text legt die Annahme nahe, daß das Amen am Anfang eines Spruches, wie es oft bei Jesusworten begegnet und in der Lutherbibel mit "wahrlich" übersetzt wird (Mt 5,18.26; 6,2 u.ö), Antwort auf eine Offenbarung Gottes und Wiedergabe des Inhaltes derselben ist. Doch bleibt diese These sehr hypothetisch, zumal das Amen in Offb 22,20 am Anfang eines Wunsches steht. Wir müssen auf diese Einzelheit hier nicht eingehen.

e) Mit großer Selbstverständlichkeit wird das Amen an die Doxologien  angeschlossen (Röm 9,5; 11,36; Gal 1,5 u.ö.).

f) Einmal (Gal 6,18) kommt das Amen am Ende eines Segenswunsches vom Segnenden gesprochen vor. 

g) Dieselbe Stelle ist zugleich Buchschluß. Ebenso gibt es das Amen am Schluß eines Briefes Röm 16,27 und Jud 25, dort auf eine Doxologie folgend. Diese Texte führten dazu, daß im Laufe der Zeit alle Briefe des Neuen Testaments mit Amen abgeschlossen wurden. Der Kodex B (Vaticanus) aus dem 4. Jh bringt diesen Abschluß mit Amen noch nicht, vereinzelt begegnet er im ) (Sinaiticus), ebenfalls 4. Jh., öfter in seiner 2. Korrektur )2 und immer im Mehrheitstext.

h) Bei dem reinen Bittgebet, das weder Dank noch Lob kennt, gibt es im NT keinen Abschluß mit Amen. Das kann man beim Vaterunser gut erkennen. Erst der spätere Lobspruch: "Denn dein ist das Reich..." schließt mit Amen. Ein Abschluß mit Amen bei einem Bittgebet wäre auch sinnlos. Denn in der Bitte spricht der Beter seine Not aus, die er mit vielen Worten, wenn er es für nötig hält bekräftigen kann, aber nicht bekräftigen muß.  Er spricht aus dem Herzen. Darum braucht er kein Amen.

Das frühe Judentum

Aus der Zeit des Jundentums in frühchristlicher Zeit ist belegt, daß der aaronitische Segen von der Gemeinde mit Amen beantwortet wurde, sogar jeder einzelne Absatz gesondert. 
 Das ist die Umkehrung des Amen nach der Fluchformel. Inwieweit sich diese Gepflogenheit bereits auf die biblische Zeit zurückführen läßt, ist nicht mehr zu klären.

Schlußfolgerungen

Aufgrund dieses  Befundes  lassen sich  folgende Schlüsse für unsere Praxis ziehen.

a) Daß der aaronitische Segen mit einem Amen von der Gemeinde geschlossen wird, ist offenbar sehr alte, bereits jüdische, wenn nicht gar alttestamentliche Tradition.

b) Beim Kollektengebet ist der Pfarrer als Vorbeter gedacht. Darum nimmt die Gemeinde sein Gebet mit Amen auf. Aber es schließt auch sachgemäß mit der Doxologie, die in der Formel: "von Ewigkeit zu Ewigkeit" endet, die im NT immer  von einem Amen gefolgt wird.

c) Bei allen Lobsprüchen, die mit der Formel enden: "ihm sei Ehre in Ewigkeit" ist das folgende Amen als Bekräftigung gedacht und darum sachgemäß. Das bedeutet, daß am Abschluß des Vaterunsers in dem Gebrauch, der erstmals in der "Lehre der zwölf Apostel" aus der ersten Hälfte des 2.Jh. (Didache) mit dem Lobspruch bezeugt ist, mit Amen enden kann und soll, unabhängig davon, ob das Amen von der Gemeinde oder vom Beter gesprochen wird.

d) Von Gal 6,18 darf man schließen, daß ein Segenswunsch auch vom  Hauptredner mit Amen abgeschlossen werden kann. Daß Paulus das Amen z.B. 2Kor 13,13 nicht anfügt, zeigt, daß es zu jener Zeit noch nicht üblich war, einen Segenswunsch  mit Amen zu beschließen. Aber es war offenbar möglich. Geht man vom aaronitischen Segen aus, so wird man beim Kanzelgruß und Segenswunsch nach der Predigt darauf dringen, daß die Gemeinde mit Amen antwortet, geht man von Gal 6,18 aus, ist es korrekt, wenn der Geistliche das Amen spricht. Aber ebenso vertretbar ist es, daß von beiden kein Amen gesprochen wird, weder vom Geistlichen noch von der Gemeinde.

e) Das Amen nach der Predigt entspricht dem Amen am Abschluß der neutestamentlichen Briefe. 

Es bleibt also eine gewisse Unklarheit gerade dort  bestehen, wo auch die Agende  keine Regelung vornimmt, beim Kanzelsegen und beim Segenswunsch nach der Predigt. Es wäre zu empfehlen, daß durch Absprache sich hier eine gemeinsame Tendenz ergibt, damit die Unsicherheit der Gemeindeglieder verringert werde.

� Agende für die evangelische Kirche A.B. in der S.R.Rumänien, 16.


� Das  Problembewußtsein ist viel älter. Es ist von L.Coenen  in  seinem Artikel zum Amen in ThBLNT  1, Wuppertal 41977, 14 angesprochen, wobei gleichzeitig festgehalten wird, daß eine rein liturgische Wiederbelebung, die nicht  auch den Glaubensgehorsam aktiviert das erstrebte Ziel nicht  erreicht.


� Daß es sich  hier um den Abschluß des Gebetes handelt, H.Schlier, ThWNT I, 340,4f ist richtig, doch darf daraus nicht geschlossen werden, daß Amen grundsätzlich   bereits Gebete  abschließt.  Doxologien werden so abgeschlossen und die finden sich oft am Ende des  Gebetes.


� Vgl. H. Windisch, Der zweite Korintherbrief (KEK), Göttingen 1924, 69; R. Bultmann, Der zweite Korintherbrief  (KEK), Göttingen 1976,  45


� H.Schlier, ThWNT I, 339, 22-25.





